
1. Die unterzeichnenden Parteien, Ämter und Behörden erkläreh sich hiermit

rechtsverbindlich damit einverstanden, dass der im nachfolgenden Plan gelb

eingezeichnete Bereich auf alle Fälle als Parkplatz (unüberdacht) genutzt wer

den kann; dies in Anwendung von § 11. der Sonderbauvorschriften (geringfü

gige Abweichung vom Gestaltungsplan und von den Sonderbauvorschriften).

2. Sollten die Anbauten in Anwendung von § 5. der Sonderbauvorschriften wieder

aufgebaut werden (Absatz 2), so ist es in Anwendung von § 11. zulässig, zum

gelben auch noch den orangen Bereich als Parkplatz zu nutzen.
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1977 vom 22. September 1998
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